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zugleich auch eine ſchreckliche Warnung gegeben, auf daſs eS ſeinen
wahren, den ebenſo mächtigen als mildreichen, ſeinen verſtoßenen
errn und König wieder en möge. Sehr ergreifend iſt überdies
ein merkwürdiges Spiel, das ſich die ewige Gerechtigkeit mit den
Briefen erlaubte, die Im Oriente einlangten. Wẽ

Are

* nämlich der
Brie des Kaiſers noch zur rechten Zeit In die ande des Petronius
gekommen, ſo E Eu, wenn auch der inzwiſchen eingetretene Tod
des Caligula die volle Ausführung gehindert Aben würde, doch
noch ne unſäglichen Schrecken verbreitet und den elmu des
Statthalters auf eine furchtbare robe geſtellt. So aber ügte eS
ein ſeltſamer Zufall einer von denen, die keine Zufälle ſind, daſ
die Nachricht von Calignlas Tod früher nach Antiochien gelangte,
als der Lie. des Tyrannen. Hier iſt das Sprichwort nur zu wahr
geworden: Die Todten reiten chnell Die den Tod meldeten, erzählt
uns o

ſephus, hatten eine ausgezeichnete eerfahrt, die den Lie
des Kaiſers trugen, verloren durch die Ungunſt der Witterung drei
volle onate, nd mitten in den ſtürmiſchen Abel U  ber die faſt
wunderbare Wendung hinkte 27 Tage ſpäter die furchtbare Drohung
eines odten Mannes! Gottes Gerechtigkeit iſt ein ſeltſamer
Briefbote, den Todesbrief hat ſie un  1 beſtellt, die Drohung
lächerlich gemacht Dominus rridebit 6081 Ein doppelt freudiges
Hallelujah ieg Oſtern 41 von den Kirchen Judäas Jum gött⸗
en Sieger

So wollte auch der Herr des Himmels für die damalige und
die Nachwelt ein Beiſpiel ſtatuieren, daſs Niemand, und wäre

der mächtigſte Weltenkaiſer, ungeſtraft die Befehle, die heilige
Ordnung Gottes verletzt, und daſs EL In den verzweifeltſten Fällen
Ar rechten Zeit einzugreifen weiß, ſeine 1 ſchirmen,
wie auch ſein gegebenes Wort auf das ota U erfüllenOCoelum 61 CTra transibunt. Verba auteéem IMea⁴ NOR
(Matth 24, 35)

praeteribunt
Linz Dir Philipp U , Profeſſor

VI (Jurisdicetion.) Der Prieſter Severinus iſt mit Prudentius, dem Biſchof einer anderen iöceſe, ſehr befreundet, Imm
In dieſe Diöceſe auf Beſuch und bittet Jurisdiction zum Beicht⸗hören. Prudentius ſagt So oft Sie In meine Diöceſe kommen,
haben Sie Jurisdiction zum Beichthören ammt der Vollmacht, von
biſchöflichen Reſervatfällen loszuſprechen. Nach zwei Jahren ſtirbtPrudentius. Da rag Severinus bei ſeinem Beichtvater Dauert
meine Jurisdiction, die mir Prudentius gab, jetzt fort bis zUm Amts⸗
ntritt des Ofs und mit welchem Zeitpunkt hört ſie auWährend Prudentius noch E.  L, wurden dort die biſchöflichenReſervatfälle geändert; auert wohl auch meine Vollmacht hierinO* Einmal Cfkam ich dort Jurisdiction für Kloſterfrauen, 4
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ich auch In dieſem Falle von der Vollmacht bei Reſervatfällen Ge⸗
brauch machen dürfen? Was iſt dem Severinus antworten?

Die Antwort iſt nicht ſchwer 20 1. Prudentius agte So
oft Sie In meine Diöceſe kommen U. Nun iſt Prudentius
odt und iſt aher die betreffende Diöceſe nicht mehr „ſeine“; alſo
var die Jurisdiction nur für die Dauer der Bisthumsverwaltung
des Prudentius gegeben. Dieſe Premierung des ortes „meine“
erſchein meines IA  En zu künſtlich und nicht berechtigt. Pru  2entius bediente ſich einfach des Ausdruckes meine Diöceſe, 0 zu
agen In die Diöceſe und ſich deutlicher ausdrücken
müſſen enn ELr thatſächlich nuLr für die Zeit ſeiner biſchöflichenAmtsführung In den Severinus zUum Beichthören bevollmächtigenEs iſt demnach daran feſtzuhalten, daſs der Biſchof die Juris⸗
ction nicht auf die Zeit ſeines Lebens oder ſeiner Bisthums⸗verwaltung beſchränkte. Die Ertheilung der allgemein lautenden Juris⸗
Iction iſt eine gratia ACta presbytero, E auch 1 integra.der Prieſter während der biſchöflichen Verwaltung ſeine reundeauch kein einzigesmal von ihr Gebrauch gemacht ätte, durch den
Tod des verleihenden Biſchofs nicht In ihrem Beſtande berührt wird;
aS. 36. 1 VI. 3, hujusmodi COnecCessio (quam, CuM Spéci-alem gratliam Continéat, decet 6886 mansuram) IIOII eéxPirat tiam

integra Del Obitum COhéedentis. Es kann demnach Severinus
von ſeiner Jurisdiction nicht nur während der Sedisvacanz, ondernauch ſpäter, ſoferne nur der neue Biſchof nicht alle von ſeinem Vor
gänger ertheilten Vollmachten 3u abſolvieren widerrufen ſollte, ruhigGebrauch machen Doch fordert die Schicklichkeit, daſs Severinus
dem neuen Biſchof von der ihm ertheilten Ermächtigung Mittheilungmache und um deren Beſtätigung nachſuche

20 Auch dieſe rage iſt mit 10 zu beantworten, denn die
Ermächtigung, von den Reſervatfällen zu abſolvieren, war nich aufeinen oder den anderen Reſervatfall, auch nicht auf die damals be⸗
ſtandenen Reſervatfälle beſchränkt ertheilt, ſondern allgemein und ES
ieg kein Grund vor, hier eine Reſtriction auf den zur Zeit der
Verleihung der ſpeciellen Jurisdiction von den Reſervatfällen ab⸗
ſolvieren vorhanden geweſenen Umfang der Reſervatfälle ſtatu⸗ieren: arS 1EH jur 15, II VI., 0d¹ restringi 6t avOres COonvenit
ampliari. Mögen aher die Reſervatfälle von Prudentius verringertoder ermehr worden ſein, Severinus Tfreut ſich diesbezüglich einer
Unbeſchränkten Jurisdiction. Wenn freilich der EUuEe BiſchofReſervatfälle geſchaffen hätte, ſo iſt darin eine ſtillſchweigende Re⸗
vocation der früher für dieſe Fälle den Beichtvätern ertheilten all
gemeinen Jurisdiction elegen und kann nun von dieſen neuen
Reſervatfällen Severinus ſo wenig wie die Diöceſanprieſter des In
Rede ſtehenden Biſchofs ohne neulle ausdrückliche Delegierung ab⸗
ſolvieren.
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20 Das ſoeben ber die allgemeine Geltung der Ermächti⸗
gung, von den Reſervatfällen loszuſprechen Geſagte n  8 auf dieſen
ſpeciellen, nach dem Tenor des Caſus nUur für die Vergangenheit
intereſſanten Fall Anwendung. Severinus konnte alſo PTO CaSU auch
Kloſterfrauen nicht nur von nicht reſervierten, ondern auch von 74˙1
ſervierten Sünden losſprechen.

A Dir Rudolf Scherer, Univ.⸗Prof.
VII (Militärpflichtige Ordensaſpiranten.) Daſs In

jenen Ländern, die Ausübung der Militärpflicht der Ordens
geiſtlichkeit Per nefas aufoctroyiert wird, für die jugendlichen Ordens
aſpiranten große Gefahren beſtehen, verkennt niemand; in liebender
ürſorge für teſe „heranblühende Hoffnung der Kirche“ hat darum
die „Congregatio SUPer disciplina Regulari“ den Generalobern der
den für deren „militärpflichtige Untergebene“ 27 November
1892 olgende Maßregeln ert eilt

10 Die feierliche Profeſs und die Zulaſſung den heiligen
Weihen müſſen erſchoben werden bis nach vollendetem einjährigenactiven Dienſt oder on zurückgelegter geforderter Dienſtzeit.

2 Der Einjährig⸗Freiwilligendienſt ſoll auch dadurch an
empfohlen werden, daſs man Jünglingen, die zu Hoffnungenberechtigen, von Seiten des Ordens die möglichſte materielle Unter—
ützung zutheil werden la St.

3 Es iſt zweckmäßig, daſs dieſe nglinge  4  F77„  8 vor threm activen
Dienſte geiſtliche ebungen von wenigſtens zehn agen machen,auch einen Ei ihrer theologiſchen Studien nach Vollendung der
regelrechten Vorſtudien bllende haben, Uum ſo n den religiöſenVꝗ

deen und Im religiöſen (ben tiefer gegründet ſein

QAmit leſe Jünglinge ihren Beruf leichter ewahren und
eine demſelben entſprechende Aufführung den Tag egen, ſoll den⸗
ſelben ne heilſamen Ermahnungen, Leſung er und
mögli eifrigen Sacramentenempfang die auferlegt werden,ſich den von den Biſchöfen bezeichneten Geiſtlichen behufs der gei  25  2lichen ege vorzuſtellen; dieſe Geiſtlichen werden nicht ermangeln,gerade dieſen Jünglingen ihre möglichſte orgfa zuzuwenden;dies ermöglichen, ſollen die Generalobern die Provinziale éauſ⸗tragen, den betreffenden Biſchöfen Bericht zu erſtatten über ihreUntergebenen, indem ſie den jeweiligen Aufenthaltsort derſelben(Militärdienſt leiſtenden Ordensaſpiranten) bezeichnen und der
Wachſamkeit der Ordinarien empfehlen; die Biſchöfe ihrerſeits be
zeichnen den Provinzialen jene rieſter, E die conſcribiertenOrdensaſpiranten ſich wenden müſſen Anläſslich jeder Ortsver
änderung ſind dieſe Jünglinge gehalten, den Provinzial hievon zubenachrichtigen und über ihr ganzes Lehen und Treiben Mittheilungmachen; erlangen ſie während der Dienſtzeit für einige WochenUrlaub  7. ˙ müſſen ſie wenigſtens drei Tage lang geiſtliche Uebungen


